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Zwischen den Gipfeln von Göteborg im Juni 2001 und Sevilla im Juni 2002 verlief
die Erweiterungspolitik der Europäischen Union (EU) in den vorgezogenen Bahnen
und bot wenig Überraschendes. Während die belgische Präsidentschaft in der zwei-
ten Jahreshälfte 2001 routiniert, aber ohne besondere Akzente die in Nizza be-
schlossene Wegskizze1 der Kommission für die Beitrittsverhandlungen abarbeitete,
spitzte sich unter spanischem Vorsitz die Auseinandersetzung unter den Mitglied-
staaten über die finanzielle Lastenteilung in der erweiterten EU deutlich zu. Die
bürokratische Routine überdeckt einstweilen die integrationspolitische Dramatik,
die in der Erweiterung der Union von 15 auf 25 Staaten liegt. Bis Ende 2002 sollen
die Verhandlungen für die erste Runde abgeschlossen sein.

Stand der Beitrittsverhandlungen

Die zehn am weitesten fortgeschrittenen Beitrittsländer (Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) haben Mitte
2002 zwischen 28 (Zypern und Litauen) und 23 (Malta) Kapitel vorläufig geschlos-
sen. Weiter abgeschlagen sind Bulgarien mit 20 und Rumänien mit nur 12 verab-
schiedeten Kapiteln. Beide Länder haben keine Aussichten, bis Ende 2002 die Ver-
handlungen zu Ende zu bringen (siehe Tabelle 1).

Die zehn Spitzenreiter konnten inzwischen die Kapitel über die vier Freiheiten
des Binnenmarkts schließen.2 Angesichts der im Zuge der Europaabkommen bereits
realisierten bilateralen Freihandelszonen für gewerbliche Güter wurden für den
freien Warenverkehr nur sehr wenige Übergangsfristen, vor allem in Bezug auf Arz-
neimittel akzeptiert. Beim freien Dienstleistungsverkehr erstrecken sich die Über-
gangsfristen bis ins Jahr 2007 (Bulgarien 2009) auf Garantien für Bankeinlagen und
Investorenschutz. Besonders schwierig waren die Verhandlungen über den Erwerb
von Grund und Boden durch EU-Ausländer (freier Kapitalverkehr). Während die
drei baltischen Staaten und Slowenien den Acquis ohne Übergangsregelungen an-
wenden, forderten andere Beitrittsländer aus wirtschaftlich-finanziellen Gründen
und unter Hinweis auf die kritische öffentliche Meinung Übergangsregelungen. Mit
den meisten Ländern konnten schon im Frühjahr 2001 Übergangsfristen für land-
wirtschaftlich genutzte Flächen und Wälder von sieben Jahren (Tschechien, Un-
garn, Slowakei, Bulgarien) vereinbart werden. Polen trat allerdings mit einer maxi-
malen Forderung nach einer Übergangsfrist von 18 Jahren auf, welche erst im
Dezember 2001, im Anschluss an den Regierungswechsel in Warschau, revidiert
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wurde. Daraufhin vereinbarten beide Seiten im März 2002, dass der Verkauf von
Land bis zu 12 Jahre nach dem Beitritt eingeschränkt bleibt. EU-Landwirte, die
Land in Polen leasen, erhalten in Ostpolen eine Kaufoption nach drei, in Westpolen
erst nach sieben Jahren. Die Differenzierung unterstreicht die politisch-psychologi-
schen Implikationen des Verhandlungsgegenstands. Für Zweitwohnsitze gilt über-
wiegend eine fünfjährige Übergangsfrist. Auf Drängen Tschechiens revidierte die
EU im Oktober 2001 ihre gemeinsame Position bezüglich der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in einem Punkt. Den Beitrittsländern wird die Möglichkeit gegeben, ent-
sprechend dem Prinzip der Gegenseitig gegenüber anderen neuen Mitgliedern
Schutzmaßnahmen zu treffen. Damit soll potenziellen Umlenkeffekten, die zum
Beispiel durch die Arbeitsmarktabschottung in Deutschland und Österreich einträ-
ten, begegnet werden. Zusätzlich werden die Alt-Mitglieder in einer Erklärung zur
Beitrittsakte bekräftigen, dass sie sich um eine rasche und gegebenenfalls vorzeiti-
ge Öffnung der Arbeitsmärkte bemühen werden. Die Regelung ergänzt die auf
Betreiben der EU getroffene flexibel zu handhabende Vereinbarung, im Rhythmus
von 2+3+2 Jahren die Arbeitsmärkte der alten Mitgliedstaaten zu öffnen. Sie gilt
identisch für Bulgarien, Tschechien, Ungarn, die baltischen Staaten, Polen, die
Slowakei und Slowenien. Malta kann für eine Übergangszeit von sieben Jahren eine
Schutzklausel anwenden. Zypern und die EU sehen keinerlei Beschränkung vor.
Weiterhin offen bleibt das Kapitel Wettbewerb mit Malta, Polen, der Slowakei,
Tschechien und Ungarn sowie mit Bulgarien und Rumänien. Mit den übrigen
Ländern konnte es 2001/2002 ohne (baltische Staaten) bzw. mit 5-Jahresfrist für das
Auslaufenlassen von Steuervergünstigungen (Zypern) geschlossen werden. Strittig
ist vor allem die Behandlung der Vergünstigungen, die vornehmlich ausländischen
Investoren für oftmals sehr lange Zeiträume seitens der Regierungen in den
Beitrittsländern eingeräumt worden sind. Ferner sind auch Beihilfen in Sektoren
wie Stahl und Schiffbau im Rahmen von Umstrukturierungsplänen mit dem EU-
Recht kompatibel zu machen. Das Kapitel Steuern konnte mit neun Ländern
geschlossen werden, denen Übergangsfristen bezüglich des niedrigeren Mehrwert-
bzw. Verbrauchssteuerniveaus für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bis
maximal 2007 gewährt wurden. Im Kapitel Verkehr wurden zahlreiche Übergangs-
fristen vereinbart, die teilweise auf Forderungen der EU und besonders der Mit-
gliedstaaten Deutschland und Österreich beruhen. Sie wollen den Zugang zu den
nationalen Straßenverkehrsmärkten nur schrittweise gewähren, um den Wettbe-
werbsdruck zu dämpfen. Der wechselseitige Zugang zum Kabotagemarkt zwischen
alten und neuen Mitgliedstaaten liegt zwischen zwei und drei Jahren. Ähnlich wie
im Falle der abgestuften Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit haben sich die
Mitgliedstaaten die Option gesichert, eine Verlängerung der Frist auf insgesamt vier
Jahre zu beantragen bzw. bis zu fünf Jahre auf Schutzmaßnahmen zurückzugreifen.
Ungarn und Polen ist darüber hinaus eine schrittweise Öffnung des Schienen-
verkehrs zugestanden worden. Unter den Ländern der ersten Reihe hat bisher nur
die Tschechische Republik den Standpunkt der EU nicht akzeptiert.

396 Jahrbuch der Europäischen Integration 2001/2002



Erweiterungspolitik der Europäischen Union

Tabelle

1. Freier Warenverkehr

2. Personenfreizügigkeit
3. Dienstleistungsfreiheit

4. Freier Kapitalverkehr
5. Unternehmensrecht
6. Wettbewerb
7. Landwirtschaft

8. Fischerei
9. Verkehr
10. Steuern
1 1. WWU
12. Statistik

13. Beschäftigung/Soz.

15. Industriepolitik
16. Kleine und Mittlere
Unternehmen
17. Wissenschaft und
Forschung
18. Bildung und
Ausbildung
19. Telekommunikation
20. Kultur und
audiovisuelle Medien
21. Regionalpolitik
22. Umwelt
23. Verbraucherschutz
24. Justiz und Inneres
25. Zollunion
26. Außenbeziehungen
27.GASP
28. Finanzkontrolle
29. Finanzen und
Haushalt

30. Institutionen"
31. Sonstiges

Abgeschlossene Kapitel
gesamt

/ : Stand der Beitrittsverhandlungen der EU (30.06.2002)
Fahrplan Nizza
für gemeinsame
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V = Kapitel abgeschlossen; V* = Kapitel unter belgischer Präsidentschaft geschlossen;
V** = Kapitel unter spanischer Präsidentschaft geschlossen; X = laufende Verhandlungen

grau hinterlegte Zellen: für diese Kapitel wurden Übergangsfristen vereinbart
1) Eventuelle Übergangsregelungen zu Kapitel 30 (Institutionen) werden zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt

Länderabkürzungen: EST: Estland; LETT: Lettland; LIT: Litauen; M: Malta; PL: Polen; SR: Slowakische Republik;
SLO: Slowenien; TR: Tschechische Republik; UNG: Ungarn; ZYP: Zypern; BG: Bulgarien; RO: Rumänien

Quelle: Uniting Europe; eigene Zusammenstellung.

Mit Ausnahme von Polen haben die zehn Vorreiterländer das Kapitel Justiz und In-
neres abgeschlossen, bei dem keine Übergangsfristen eingeräumt werden. Aller-
dings werden die neuen Mitgliedstaaten erst in einem späteren Schritt die volle
Schengen-Mitgliedschaft erreichen und somit die Binnengrenzen nicht automatisch
zum Zeitpunkt des Beitritts fallen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt nach
einer einstimmigen Ratsentscheidung. Bezüglich der Auswirkungen der Visaein-
führung und der Grenzabfertigung zwischen der russischen Exklave Kaliningrad
und den EU-Mitgliedern Polen und Litauen sowie zum russischen Transit von und
nach Kaliningrad führte die EU Gespräche mit Russland auf höchster Ebene.3 Ziel
der EU ist es, die Schengen-Regeln an den Außengrenzen ohne Einschränkung an-

Jahrbuch der Europäischen Integration 2001/2002 397



DIE ERWEITERUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

zuwenden, aber zugleich durch flexible und effektive Maßnahmen (Mehrfachvisa,
elektronische Visa, vereinfachte Zollabfertigung, zusätzliche Konsulatsstellen,
geringe Visum-Gebühren) einen reibungslosen Grenzverkehr zu ermöglichen.
Einen Sonderstatus für das Gebiet Kaliningrad schließt die EU aus.

Der Abschluss des Kapitels Institutionen steht vor allem unter dem Vorbehalt der
Ratifikation des Vertrags von Nizza. Darauf, sowie auf die dem Vertrag angehäng-
ten Erklärungen Nr. 20 zur Erweiterung und Nr. 21 zur Schwelle für die qualifizier-
te Mehrheit bezieht sich der Standpunkt der Union zur Einbeziehung der neuen
Mitgliedstaaten in die EU-Institutionen. Tschechien und Ungarn akzeptieren die
von der EU vorgesehene Zahl der Sitze im Europäischen Parlament nicht, da sie je-
weils zwei Sitze weniger als alte Mitgliedstaaten vergleichbarer Größe erhalten sol-
len. Die EU hat ihren Standpunkt aber bisher nicht revidiert. Alle Länder benötigen
ein Übergangsarrangement für den Fall, dass das Beitrittsdatum auf den 1. Januar
2004 fällt. Denn der gemeinsame Standpunkt der 15 bezieht sich auf institutionelle
Vorkehrungen, die erst ab 2005 (Europäisches Parlament und Rat) greifen bzw. im
Hinblick auf 25 statt 27 Mitglieder noch exakt definiert werden müssen.

Die belgische und spanische Präsidentschaft konnten somit die Verhandlungen mit
den zehn fortgeschrittensten Ländern soweit voranbringen, dass nur noch drei beson-
ders schwierige Kapitel für das „Endspiel"4 anstehen: Landwirtschaft, Regionalpolitik
und Koordinierung der strukturellen Instrumente, sowie Finanz- und Haushalts-
vorschriften. In der Wegskizze von Nizza war freilich vorgesehen, dass nicht nur
die dazugehörigen substantiellen Sachfragen geklärt, sondern auch ein gemein-
samer Standpunkt zu den jeweiligen finanziellen Aspekten erzielt werden sollte.

Vor dem Endspiel - die strittigen Kapitel

Beim Endspiel der Beitritts Verhandlungen geht es also um Geld und zugleich um
Startpositionen in Bezug auf weitere Politikreformen sowie die nächste Finanzielle
Vorausschau ab dem Jahr 2007. Die Kommission stellte im Januar 2002 in einem
Informationsvermerk das allgemeine Konzept vor, auf das sie ihre Entwürfe für
gemeinsame Standpunkte der EU in den Bereichen Landwirtschaft, strukturpoli-
tische Maßnahmen und Haushalt stützen will.5 In ihrem Strategiepapier „Die Erwei-
terung erfolgreich gestalten" vom November 2001 hatte sie diesen Gesamtansatz
für die Behandlung der drei kritischen Kapitel entwickelt. Ausgangspunkt des
Kommissionsvorschlags ist die 1999 auf dem Berliner Gipfel verabschiedete Agen-
da 2000.6 Dort hat die EU für sechs neue Mitgliedstaten insgesamt 58 Mrd. Euro
(Verpflichtungen) für die Jahre 2002 bis 2006 vorgesehen, die von zunächst 6.450
Mill. Euro auf 16.780 Mill. Euro ansteigen. Da jedoch voraussichtlich zehn statt
sechs Länder erst 2004 statt schon 2002 beitreten werden, schlägt die Kommission
im Rahmen eines gemeinsamen Finanzrahmens 2004/2006 für die Beitritts Verhand-
lungen eine Neuverteilung der Mittel vor, die bei 10.794 Mill. Euro im Jahr 2004
beginnen und 2006 auf 15.960 Mill. Euro ansteigen. Die Vorschläge blieben mit ei-
em Finanzvolumen von 40 Mrd. Euro zwar innerhalb des Berliner Rahmens, jedoch
wird schon binnen drei statt fünf Jahren ein Ausgabenniveau von knapp 16 Mrd.
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Euro erreicht. Bei einer Extrapolation unter unveränderten Bedingungen würden
die Ausgaben im Jahre 2013 bereits bei 39 Mrd. Euro für 27 Länder liegen.7

Tabelle 2: Finanzrahmen für die Erweiterung 2004-2006
(in MM. Euro in Preisen von 1999)

Szenario: Beitritt von 10 neuen Mitgliedstaaten
im Jahr 2004

Mittel für Verpflichtungen
Landwirtschaft

darin:
Direktbeihilfen
Marktordnung

Entwicklung ländlicher Raum

Strukturpolitische Maßnahmen
Interne Politikbereiche
Verwaltung
Mittel für Verpflichtungen insgesamt
Mittel für Verpflichtungen insgesamt (Berliner Szenario
1999)
Mittel für Zahlungen (Erweiterung)
Mittel für Zahlungen (Berliner Szenario 1999)
PM Haushaltsausgleich

2004

2048

_

516
1532

7067
1176
503

10794
11610

5686
8890

2005

3596

1173
749
1674

8150
1096
558

13400
14200

10493
11440

2006

3933

1418
743
1781

10350
1071
612

15966
16780

11840
14220

Summe

9577

2591
2008
3455

25567
43198
1673

40160
41833

28019
34550

Quelle: Mitteilung der Kommission, SEK (2002), 102 endg. vom 30. Januar 2002

Die Kommission definierte folgende Eckpunkte: Abweichend von der politischen
Übereinkunft und dem Haushaltsansatz in der Agenda 2000 sollen die neuen Mit-
gliedsländer stufenweise in das System der Direktzahlungen einbezogen werden.
Die Kommission rückte unter dem Druck der Beitrittsländer und unter dem
Gesichtspunkt einer Gleichbehandlung alter und neuer Mitglieder von der
ursprünglichen Argumentation ab. Sie hatte besagt, dass die Direktzahlungen, die
heute etwa zwei Drittel aller Agrarausgaben ausmachen, als Kompensation für
Preiseinbußen gezahlt werden, auf die die neuen Mitglieder keinen Anspruch
haben, weil sie die höheren Preise ja zuvor nicht erzielt haben. Nun sollen ihnen aus
Sicht der Kommission 2004 25% der „eigentlich" zustehenden Direktzahlungen
zukommen, die bis 2013 auf 100% des dann geltenden Unterstützungsniveaus
anwachsen sollen. Damit hat die Kommission bereits Verpflichtungen für den
Zeitraum der nächsten Finanziellen Vorausschau ab 2007 anvisiert und den Reform-
pfad einzuengen versucht. Sie will ferner bei einem EU-Ko-Finanzierungsanteil
von 80% die Förderung des ländlichen Raums verstärken. Die Marktpolitik soll in
den neuen Mitgliedstaaten uneingeschränkt gelten; dafür sollen aktuelle Bezugs-
zeiträume zwischen 1995 und 1999 zu Grunde gelegt werden. Einige Beitrittsländer
wollen stattdessen die produktiveren Jahre vor 1990 als Richtwert ansetzen. Die
Kommission geht mit ihren Vorschlägen nicht auf Positionen von Nettozahlern ein,
die eine Ausdehnung der Direktzahlungen weiter ablehnen. So fordern die Nieder-
lande, Deutschland, Schweden und das Vereinigte Königreich, dass auf dem
Europäischen Gipfel in Kopenhagen 2002 entsprechende Eckpunkte für eine
Agrarreform politisch vereinbart werden. Dazu zählen die Entkopplung der Direkt-
zahlungen von der Produktion, das Auslaufenlassen der Direktzahlungen für alle
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Mitgliedstaaten oder deren nationale Ko-Finanzierung sowie die Absenkung der
Garantiepreise und die Stärkung der ökologischen Ausrichtung der Gemeinsamen
Agrarpolitik. Der Rat konnte sich auf der Tagung am 17. Juni 2002 nicht auf einen
gemeinsamen Standpunkt zu den Finanzaspekten einigen.

Die Vorschläge zur Strukturpolitik sind unter den Mitgliedstaaten weniger um-
stritten, obwohl hier künftig die stärkste Ausgabendynamik zu erwarten ist. Die
Kommission will den Anteil der Kohäsionsfonds an den strukturpolitischen Maß-
nahmen für die neuen Mitglieder auf 33% anheben; für die vier Kohäsionsländer
der EU-15 liegt der Anteil derzeit bei 15%. Vorteilhaft für die Haushalte der neuen
Mitgliedstaaten ist, dass der EU-Ko-Finanzierungsanteil bis zu 85% betragen kann.
Die Transferzahlungen an die neuen Mitglieder werden im Lichte ihrer Absorp-
tionsfähigkeit und des Interesses der EU-15 an einer Ausgabenbegrenzung unter-
halb der generellen EU-Obergrenze von 4% des nationalen BIP bleiben. Im Jahr
2006 würden die neuen Mitglieder eine Pro-Kopf-Förderung von 137 Euro (ent-
sprechend 2,5% des nationalen BIP) erhalten, für die vier Kohäsionsländer der EU-
15 ist der Betrag 231 Euro (entsprechend 1,6% BIP). In der Heranführungsphase
erhielten die Kandidaten zuletzt nur ca. 30 Euro pro Kopf.

Bezüglich der Haushaltsbestimmungen fordern die Beitrittsländer, nicht vom
ersten Jahr an volle Beiträge abzuführen, da sie nur allmählich ansteigende Trans-
ferzahlungen erhalten werden und Verzögerungen auf Grund des Rückerstattungs-
verfahrens hinnehmen müssen. Dagegen schlägt die Kommission eine volle An-
wendung des Eigenmittelbeschlusses ab dem ersten Jahr des Beitritts vor. Jedoch
soll kein neuer Mitgliedstaat Nettozahler werden oder sich gegenüber dem Status
quo verschlechtern. Auch diesbezüglich herrscht weitgehend Einvernehmen. Kon-
kret schlägt die Kommission vor, Pauschalbeiträge sowie degressive und befristete
Zahlungen zum Zwecke des Haushaltsausgleichs für die neuen Länder vorzusehen.

Während die Kommission ihre Vorschläge als „faires und solides Angebot"8 für
die Finanzierung der EU-Erweiterung bezeichnet, kritisieren die Nettozahler diese
als zu teuer, expansiv und reformunwillig, während die Beitrittsländer die prinzi-
pielle Gleichbehandlung mit den Alt-EU-Ländern fordern und zudem die volle Ent-
scheidungsfreiheit im Hinblick auf die Verhandlungen über die Finanzielle Voraus-
schau 2007/2013 bewahren wollen. Aus unterschiedlichen Gründen wenden sich
beide Gruppen gegen eine zehnjährige, also bis 2013 reichende Übergangsfrist für
die Direktzahlungen. Die verteilungspolitischen Interessengegensätze der 15 Mit-
gliedstaaten entzünden sich gegenwärtig konkret an der Ausdehnung der Direktzah-
lungen. Den politischen Dissens und die widersprüchlichen Festlegungen, wonach
diese zwar Teil des Acquis sind, aber dennoch in der Agenda 2000 nicht für neue
Mitglieder vorgesehen wurden, nahmen die Außenminister am 17. Juni zu Proto-
koll.9 Die Kommission erklärte, darüber hinaus werde sie auch im Herbst an ihrem
Vorschlag für die schrittweise Einführung der Direktzahlungen festhalten. Der
Europäische Rat von Sevilla setzte sich das Ziel, „in den ersten Novembertagen'"0

2002 und damit nach den Bundestagswahlen in Deutschland, zu einem gemein-
samen Standpunkt in Bezug auf das Finanzpaket zu gelangen und diesen den Bei-
trittsländern zu übermitteln.
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Fortschrittsberichte und Heranführungsstrategie

Die Kommission hat im November 2001 zum vierten Mal aktuelle Berichte über
die Fortschritte der 13 Bewerberländer auf dem Weg zum Beitritt vorgelegt." Sie
stützt sich auf die 1993 auf dem Kopenhagener Gipfel beschlossenen Beitrittskri-
terien. Die Kommission stellt fest, dass mit Ausnahme der Türkei weiterhin alle 12
Kandidaten die politischen Kriterien der Mitgliedschaft erfüllen. Dennoch bleiben
Monita wie Korruption, Betrug und Wirtschaftskriminalität; die Situation der Roma
erscheint trotz der Aktionspläne unbefriedigend. Mit Ausnahme von Bulgarien (an-
nähernd) und Rumänien (Fortschritte) werden alle Bewerberländer als funktio-
nierende Marktwirtschaften eingestuft, die entweder wie Malta und Zypern schon
derzeit oder aber in naher Zukunft dem Wettbewerbsdruck im Binnenmarkt stand-
zuhalten vermögen. Bulgarien kann nach Einschätzung der Kommission auf mitt-
lere Sicht das Wettbewerbskriterium erfüllen, während Rumänien und angesichts
der anhaltenden Wirtschaftskrise auch die Türkei weiter abgeschlagen sind. Inso-
fern ist der Grad, in dem die wirtschaftlichen Kriterien erfüllt werden, das erste
Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf die 12 Länder, mit denen verhandelt wird.
Bulgarien und Rumänien liegen diesbezüglich wie auch bei der Umsetzung des
Acquis qualitativ hinter den zehn Ländern der ersten Erweiterungsrunde. Generell
schließt Bulgarien, wie auch am Stand der verabschiedeten Verhandlungskapitel
abzulesen ist, schneller auf als Rumänien. Bei der Übernahme des Besitzstandes in
nationales Recht sieht die Kommission Fortschritte auf breiter Front. Jedoch bleibt
die Umsetzung wegen genereller administrativer Schwächen häufig unzureichend.
Vielfach fehlt es an Regulierungs- und Kontrollinstitutionen, beispielsweise für den
Binnenmarkt, die Beihilfekontrolle, die Wasser- und Abfallwirtschaft oder die inter-
ne Finanzkontrolle. Die EU schenkt der Kontrolle der Außengrenzen und der ille-
galen Einwanderung, der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Geld-
wäsche und der Korruption besonderes Augenmerk im Kapitel Inneres und Justiz.

Die Kommission hat vor diesem Hintergrund im Juni 2002 einen mit 250 Mill.
Euro aus PHARE-Mitteln ausgestatteten „Aktionsplan für die Stärkung der Verwal-
tungs- und Justizkapazitäten" vorgelegt.12

Besonders deutlich sind die administrativen Defizite abzulesen an der schlep-
penden Einrichtung der notwendigen Strukturen für die Struktur- und agrarpoli-
tischen Instrumente ISPA und SAPARD. So konnten beispielsweise im Bereich des
ISPA-Programms von 1 Mrd. Euro, welche die EU im Jahr 2001 bereitgestellt hatte,
lediglich 200 Mill. Euro abgerufen werden.11 Diese Defizite hemmen auch die Ver-
besserung der Absorptionsfähigkeit der Bewerberländer. Deshalb schlägt die Kom-
mission spezielle Haushaltszuweisungen in Höhe von 380 Mill. Euro für den Zeit-
raum 2004 bis 2006 vor. Neben ISPA und SAPARD stellte die EU im Jahr 2001 für
das PHARE-Programm rund 1,1 Mrd. Euro zur Verfügung, durch die zusätzliche
Bereitstellung von Mitteln im Rahmen des Aktionsplans der Kommission wird sich
dieser Betrag für 2002 auf rund 1,4 Mrd. Euro erhöhen.14 Die sogenannten Beitritts-
partnerschaften, in denen die Implementierungskalender festgelegt werden, wurden
am 13. November 2001 aktualisiert.15 Sie werden jetzt durch die Aktionspläne für
die Verwaltungs- und Justizkapazitäten vertieft.
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Das Europäische Parlament fasste am 5. September 2001 eine Entschließung zur
Erweiterung.16 Seine Berichte zu den Bewerberländern und seine Bewertung der
Fortschrittsberichte vom November 2001 veröffentlichte der Ausschuss für auswär-
tige Angelegenheiten im Mai 2002.n Die Einschätzungen decken sich weitgehend
mit denen der Kommission. Allerdings betont das Parlament besonders den Zusam-
menhang zwischen Erweiterung, notwendigen EU-Reformen (Institutionen, Ent-
scheidungsverfahren, Politiken) und dem Haushalt. Es erinnert Rat und Kommis-
sion an seine Entscheidungsbefugnis (Mehrheit und 3/5 der abgegebenen Stimmen)
bei der notwendigen Anpassung der Finanziellen Vorausschau ab dem Jahr 2004.18

Für die Länder, die 2002 nicht die Verhandlungen abschließen, also wahrschein-
lich Bulgarien und Rumänien sowie definitiv die Türkei, soll die EU einen aktuali-
sierten Fahr- und Zeitplan entwerfen und die Heranführungsstrategie überarbeiten.
Griechenland hat im Mai 2002 in einem Non-Paper an den Rat davor gewarnt, den
Ansatz der Inklusivität aufzugeben, und nach der ersten großen Erweiterung um
zehn Länder in eine Erweiterungsmüdigkeit zu verfallen.19 Deshalb plädiert die
griechische Regierung dafür, die Heranführungshilfe für Rumänien und Bulgarien
in den Jahren 2004 bis 2006 aufzustocken und im weiteren davon auszugehen, dass
beide Länder ab 2007 EU-Mitglieder sein werden.

Parallel zu den Beitritts Verhandlungen verliefen die bilateralen Treffen der As-
soziationsräte und Ausschüsse. Sie dienen nicht nur der Kontrolle und Fortentwick-
lung der Europaabkommen, sondern auch dazu, die Umsetzung der Beitrittspartner-
schaften zu überwachen.20 Auf parlamentarischer Ebene fanden regelmäßige bilate-
rale Treffen zwischen Europaabgeordneten und nationalen Parlamentariern statt21

sowie am 5./6. Dezember 2001 in Brüssel das 12. Treffen der Parlamentspräsiden-
ten.22 In einer gemeinsamen Erklärung wiesen sie daraufhin, dass der Abschluss der
Beitrittsverhandlungen noch vor der Vollendung des Prozesses der Vertragsreform
stattfinden solle und bekräftigten die Notwendigkeit einer aktiven Teilnahme der
Kandidatenländer an der Arbeit des Konvents.

Multilaterale Treffen der EU mit den Bewerberländern fanden zu Sektorpolitiken
und zum politischen Dialog statt. Die insgesamt 40 Länder umfassende sechste Eu-
ropakonferenz stand am 20. Oktober 2001 unter dem Eindruck der Ereignisse des
11. September. Neben der EU-15 und den 13 Kandidaten nahmen die EFTA-
Staaten, die Länder des westlichen Balkans sowie erstmals die Ukraine, Moldawien
und Russland teil. Die durch ihre Außenminister vertretenen Länder vereinbarten
eine Verstärkung der gemeinsamen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus
und zum Informationsaustausch.23

Öffentliche Meinung

Die Kommission legte im Juni 2002 - auch im Hinblick auf die anstehende kri-
tische Ratifizierungsphase - einen Bericht über die Umsetzung der Kommunika-
tionsstrategie zur Information der Öffentlichkeit und ausgewählter Zielgruppen in
den EU- und den Bewerberländern über die Erweiterung vor.24 In den Bewerber-
ländern sind durchschnittlich 66% für den EU-Beitritt ihres Landes. Über dem
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Durchschnitt liegt die Zustimmung in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Tür-
kei, deutlich unterdurchschnittlich ist die Zustimmung in Estland, Lettland,
Litauen, Polen und Malta. Generell problematisch ist ein hoher Anteil von
unentschiedenen und desinteressierten Bürgern. In den EU-Mitgliedstaaten bleibt
die Erweiterung ein ausgesprochenes Elitethema. Die Kommission bezeichnet den
Wissensstand der Unionsbürger als „nicht zufriedenstellend"25. Besonders diejeni-
gen, die in den Grenzregionen zu den neuen Mitgliedern wohnen, sind besorgter,
kritischer und negativer eingestellt. Probleme wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität
und Umwelt werden zur Erweiterung in Beziehung gesetzt. Nur knapp 51% der
Unionsbürger unterstützen die Erweiterung, 30% sind dagegen. Überdurchschnitt-
lich hoch ist die Zustimmung in Dänemark, Griechenland, Spanien, Irland, Italien
und Schweden; unterdurchschnittlich dagegen im Vereinigten Königreich, Öster-
reich, Deutschland und Frankreich. Die meisten Erweiterungsgegner sind in Öster-
reich, Frankreich, Deutschland und Luxemburg anzutreffen. Die Haltung der
Regierungen und der Bevölkerung liegen also häufig nicht auf einer Linie.26

Zeitfenster für den Beitritt und Stolpersteine

Der Europäische Rat in Laeken wie in Sevilla konstatierte „beträchtliche" bzw.
„entscheidende" Fortschritte in den Verhandlungen, so dass Verzögerungen aufge-
holt werden konnten.27 Auf der Grundlage des Strategiepapiers der Kommission be-
kräftigten die Staats- und Regierungschefs in Laeken, bis Ende 2002 die Verhand-
lungen mit den beitrittsreifen Ländern abzuschließen. In Sevilla wurde beschlossen,
dass die Kommission in den nächsten Fortschrittsberichten im Oktober 2002 Emp-
fehlungen für die nächste Tagung des Europäischen Rats im Oktober/November
2002 gibt, mit welchen Ländern die Verhandlungen bis Ende 2002 abgeschlossen
werden können. Eine Vorentscheidung ist allerdings schon gefallen: Erstmals wur-
den in Laeken in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats diesbezüglich die
Namen der besten zehn Länder in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die ver-
trauten Konditionierungen („falls das Tempo der Verhandlungen und der Reformen
aufrechterhalten wird") werden wiederholt und das Prinzip der Differenzierung ge-
mäß der Leistung jedes einzelnen Landes ohne jede Einschränkung erneut betont.
Die Zielformel, dass die ersten Bewerberländer an den Wahlen zum Europäischen
Parlament 2004 als (vollwertige28) Mitglieder teilnehmen sollen,29 geht nicht über
die Erklärungen von Göteborg30 hinaus. In Sevilla fasste der Europäische Rat eher
vage das Frühjahr 2003 als Termin für die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags ins
Auge, während der spanische Vorsitz konkret den März als Datum nannte und den
Januar 2004 für das Inkrafttreten des Beitrittsvertrags.31 Allenthalben wird damit
gerechnet, dass frühestens auf dem Gipfel in Kopenhagen das Paket zum Abschluss
der Verhandlungen geschnürt werden kann. Da Deutschland und andere Nettozahler
zwar einen Zusammenhang, aber kein Junktim zwischen der Erweiterung einerseits
und den Politikreformen andererseits herstellen, werden die Verhandlungen kaum
an diesem Punkt scheitern. Der Europäische Rat von Sevilla forderte die Bewerber-
länder zu einer „realistischen und konstruktiven Haltung"32 auf. Nach dem Kopen-
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hagener Gipfel bliebe dann die Detailarbeit der Umsetzung der politischen Gipfel-
entscheidungen in die endgültige Vertragsform zu leisten. Im März 2002 begann
eine Ratsgruppe mit der Abfassung des Beitritts Vertrags. Vorgesehen ist ein einzi-
ges, kurzes ratifizierungsfähiges Vertragsdokument. Sobald dies geschehen ist, sol-
len die Länder einen Beobachterstatus im Europäischen Parlament erhalten.33

Auf dem nunmehr kurzen Weg zum Beitritt liegen noch einige Stolpersteine. Der
Ungewisse Ausgang des zweiten Referendums in Irland über den Vertrag von Nizza
würde zumindest den Beitrittszeitplan durchkreuzen, wenn nicht gar das gesamte
Projekt der Erweiterung zurückwerfen können. Ein weiterer Stolperstein bleibt
Zypern. Spekuliert wird über die mögliche Reaktion der Türkei für den nunmehr
wahrscheinlichsten Fall der de jure Aufnahme der gesamten Insel Zypern, auf der
jedoch faktisch nur im Teil der Republik Zypern die Mitgliedschaft vollzogen und
der Acquis angewandt würde. Der Europäische Rat von Sevilla bekräftigte, dass
Zypern als Mitgliedstaat „mit einer einzigen Stimme sprechen und für die ord-
nungsgemäße Anwendung des EU-Rechts sorgen"34 müsse. Die Kommission hat
bereits innerhalb des vorgeschlagenen Finanzrahmens 2004/2006 zur Unterstüt-
zung des Nordteils von Zypern 206 Mill. Euro vorgemerkt. Die Mitgliedschaft
Zyperns vom Verlauf der Verhandlungen zwischen den Führern der beiden zypri-
schen Gemeinschaften abhängig zu machen und Zypern 2004 noch nicht aufzuneh-
men, würde ein Veto Griechenlands gegenüber dem Beitritt der übrigen Bewerber
zur Folge haben und das Erweiterungsprojekt ernsthaft gefährden können. Im
Lichte des regelmäßigen Fortschrittsberichts für die Türkei, den die Kommission
im Oktober 2002 vorlegen wird, soll der Europäische Rat in Kopenhagen
Beschlüsse über „die nächste Phase der Bewerbung der Türkei" fassen.35 Allerdings
gibt es unter den EU-Staaten überwiegend keine Bereitschaft, ein Datum für die
Aufnahme von Beitritts Verhandlungen zu nennen, obwohl schon der Europäische
Rat in Laeken dafür günstigere Aussichten festgestellt hatte.36 Zu berücksichtigen
sind ferner die Reaktionen der nationalen Parlamente und Regierungen auf die lau-
fenden Beratungen und Ergebnisse des Konvents, die parallel zur Ratifizierung der
Beitrittsakte weitergehen und Verzögerungen bewirken könnten. Schließlich müs-
sen auch die nationalen Parlamente der Bewerberländer und die Bevölkerung in
Volksabstimmungen dem Beitritt ihres Landes zustimmen.

Ausblick

Nach dem Gipfel von Sevilla treten die Beitrittsverhandlungen in die Schlussphase.
Die Strategie der Kommission, die Mitgliedstaaten einem engen Fahr- und Zeitplan
für die Verhandlungen zu unterwerfen, ist weitgehend aufgegangen. Erst allmählich
kam jedoch Bewegung in die strittigen Positionen zu den schwierigen Kapiteln. Es
zeigt sich, dass die EU mit der Agenda 2000 ein Zahlenwerk geschaffen hat, das
leidlich reichen wird für die ersten drei Jahre nach der Erweiterung. Die Mitglied-
staaten sind aber seit dem Beitritts versprechen von Kopenhagen 1993 nicht in der
Lage gewesen, sich über die Lastenteilung und die Politikreformen im Zuge der Er-
weiterung zu verständigen. Das „Endspiel" wird spannend.
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